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G A T T

Notwendige Reformen 
der internationalen Handelsordnung

Hans-Dieter Kusciiel, Genf

Am 1. November wurde das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) 25 Jahre a lt  Der Ge
burtstag w/ird jedoch überschattet von den vielen Problemen, mit denen das GATT zu kämpfen hat 
Die Hauptangriffspunkte gegen das GATT und die IMöglichkeiten für eine Verbesserung behandelt der 
folgende Beitrag.

Obwohl die dritte Welthandelskonferenz wenig 
konkrete Auswirkungen auf die internationa

len Wirtschaftsbeziehungen gehabt hat, werden 
die dort von den Entwicklungsländern erhobenen 
handelspolitischen Forderungen in der Diskussion 
bleiben und in anderen internationalen Organisa
tionen weiter verfolgt werden.

Die vergangene Entwicklung bestätigt diese 
These. So wurde die von den Entwicklungslän
dern geforderte Verbindung zwischen Entwick
lungshilfe und der Schaffung zusätzlicher Wäh
rungsreserven in der Form von Sonderziehungs
rechten noch auf der zweiten Welthandelskonfe
renz wegen der Gefahr der Verstärkung der welt
weiten inflationären Tendenzen von den Industrie
ländern einheitlich abgelehnt. Die Forderung nach 
einem „link“ blieb jedoch in der Diskussion und 
wurde auf der dritten Welthandelskonferenz zu 
einer der Zentralforderungen der Entwicklungs
länder. Diesmal war die Ablehnung durch die 
Industrieländer nicht mehr einheitlich, und der 
Internationale Währungsfonds wurde mit einer 
Prüfung dieser Frage beauftragt.

Eine ähnlidne Entwicklung dürfte sich bei der auf 
der dritten Welthandelskonferenz von den Ent
wicklungsländern erstmals erhobenen Forderung 
nach einer Revision des Allgemeinen Zoll- und
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Handelsabkommens (GATT) vollziehen. Die in 
Santiago vorgebrachte Kritik am GATT zeigt, daß 
das GATT als Institution zur Erhaltung und Durch
setzung eines multilateralen Welthandels nicht 
mehr uneingeschränkt akzeptiert wird. Im folgen
den werden die Hauptangriffspunkte gegen das 
GATT aufgezeigt und Möglichkeiten für eine Ver
besserung erörtert.

Unterschiede zwischen GATT und UNCTAD

Auf der dritten Welthandelskonferenz wurden von 
den Entwicklungsländern erstmals Forderungen 
nach einer neuen Abgrenzung der Zuständigkei
ten zwischen GATT und UNCTAD erhoben. Die 
Forderungen reichten von einer Umwandlung der 
UNCTAD in ein Beschlußorgan mit neuen handels
politischen Zuständigkeiten bis zur Verschmel
zung beider Institutionen in einer neuen Organi
sation.
Der Aufgabenbereich beider Organisationen ist 
jedoch abgesteckt. Das GATT ist eine Institution 
zur Erhaltung und Durchsetzung eines multilate
ralen Welthandels auf der Grundlage bestimmter 
Rechte und Verpflichtungen und dient als Instru
ment für multilaterale Handelsverhandlungen. 
Diese Aufgabe hat das GATT bisher, wie der er
folgreiche Abschluß von sechs internationalen 
Zollkonferenzen zeigt, zufriedenstellend erfüllt. 
Demgegenüber ist die UNCTAD ein Forum zur 
Diskussion der Probleme und Forderungen der 
Entwicklungsländer und dient damit als Koordi
nierungszentrum für handels-, entwicklungs- und 
währungspolitische Maßnahmen der Industrielän
der zugunsten der Entwicklungsländer. Hierbei 
muß es naturgemäß zu einer Konfrontation zwi-
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sehen Entwid<Iungs- und Industrieländern kom
men, die im anders strukturierten GATT nicht auf
treten darf.
Diese Zuständigkeitsabgrenzung hat bisher zu 
keinerlei Schwierigkeiten geführt. Eine Ausgestal
tung der UNCTAD zu einem Beschlußorgan mit 
eigenen handelspolitischen Zuständigkeiten würde 
das Ende der Universalität des GATT als inter
nationaler Handelsorganisation bedeuten und 
müßte zu einer starken Rivalität beider Organisa
tionen führen. Die Einleitung und Durchführung 
neuer Handelsverhandlungen über einen weiteren 
Abbau von Handelsschranken dürfte bei einer 
nicht mehr universellen Zuständigkeit des GATT 
für internationale Handelsprobleme schwierig 
werden. Bedenklich erscheint auch, die UNCTAD 
mit Verhandlungsvollmacht auszustatten. Hier
durch erhielte die UNCTAD die Möglichkeit, als 
Interessenvertreter der Entwicklungsländer im 
GATT aufzutreten. Eine Parteinahme für eine be
stimmte Gruppe würde zu einer Konfrontation 
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern füh
ren. An einer derartigen Gruppenbildung müßte 
das GATT schließlich zerbrechen, weil sie zur 
Folge haben kann, daß die einzelnen Gruppen 
ihre handelspolitischen Probleme innerhalb der 
Gruppe zu lösen versuchen.

Störungen durdi internationale Wälirungskrisen

Als ein erheblicher Nachteil für das GATT haben 
sich in der Vergangenheit die Störungen der Han
delsbeziehungen durch internationale Währungs
krisen erwiesen. Die vergangenen Währungskri
sen haben gezeigt, daß monetäre und fiskalpoli- 
tisohe Maßnahmen zur Wiederherstellung des 
außenwirtschaftlichen Gleichgewichts in vielen 
Fällen durch zusätzliche handelspolitische Maß
nahmen ergänzt werden. Die Beispiele sprechen 
eine deutliche Sprache. So führte Großbritannien 
bei der Sterlingkrise im Jahre 1964 eine 15®/o- 
Importabgabe auf fast sämtliche Einfuhren ein. 
In gleicher Weise reagierten die USA im August 
1971 zur Behebung ihrer Zahlungsbilanzschwie
rigkeiten und später auch Dänemark. Derartige 
Maßnahmen, die im GATT keine Rechtfertigung 
finden, führen zu einer erheblichen Störung 
der internationalen Wirtschaftsbeziehungen und 
beschwören die Gefahr von weltweiten Ketten
reaktionen herauf.

Um das GATT weniger krisenanfällig zu machen, 
bedarf es einer stärkeren Immunisierung der in
ternationalen Wirtschaftsbeziehungen gegen Stö
rungen, die aus Zahlungsbilanzschwierigkeiten 
einzelner Staaten oder internationalen Währungs
krisen resultieren. Eine Verflechtung von Handels
und Währungspolitik sieht das GATT in Art. XII 
vor, indem es die Einführung von mengenmäßigen 
Beschränkungen bei Zahlungsbilanzschwierigkei

ten für zulässig erklärt. Zwar kann ein Rückgriff 
auf flankierende handelspolitische Maßnahmen bei 
Zahlungsbilanzschwierigkeiten nicht völlig ausge
schlossen werden. Die Einführung von handels
politischen Schutzmaßnahmen bei Zahlungs
bilanzschwierigkeiten sollte jedoch zur Ausnahme 
werden, weil ihnen ohnehin unter den wirtschafts
politischen Maßnahmen zur Wiederherstellung 
des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts nur eine 
marginale Bedeutung zukommt. Ihre Einführung 
müßte deshalb an strengere Eingriffskriterien ge
knüpft werden. Sie sollten nur zur Abwehr von 
plötzlich auftretenden, nicht strukturellen Zah
lungsbilanzschwierigkeiten eingesetzt werden, bei 
denen monetäre und fiskalische Maßnahmen we
gen der längeren Anlaufzeit allein nicht ausrei
chend sind. Ihre Anwendung müßte befristet und 
nicht diskriminierend erfolgen und möglichst die 
gesamte Einfuhr erfassen, um sie nicht zu einem 
Schutzinstrument für einzelne Industriezweige 
werden zu lassen. Die bisher zulässigen Schutz
maßnahmen sollten ferner um das Instrument der 
Einfuhrabgabe erweitert werden, da Einfuhrabga
ben im Vergleich zu den mengenmäßigen Be
schränkungen ohne größere zeitliche und admini
strative Schwierigkeiten eingeführt werden kön
nen und weniger stark in die Handelsbeziehungen 
eingreifen.

Stärkere Beachtung 
des Meistbegünstigungsprinzips

Ein weiterer Angriffspunkt ist die ständig zuneh
mende Durchbrechung des Meistbegünstigungs
prinzips, das bisher die Basis für die internatio
nalen Wirtschaftsbeziehungen war. Hier ist in der 
Vergangenheit eine recht bedenkliche Entwick
lung eingetreten, die sich störend auf die inter
nationalen Handelsbeziehungen auswirken und 
die Existenz des GATT in Frage stellen kann. Zu 
den hervorstechendsten Beispielen einer Durch
brechung des Meistbegünstigungsprinzips zählen 
die durch Beschluß der UNCTAD den Entwick
lungsländern von den Industrieländern gewährten 
Zollpräferenzen. Zu erwähnen ist ferner die ge
genseitige Gewährung von Zollpräferenzen durch 
16 Entwicklungsländer entsprechend der auf der 
XVII. Tagung der Vertragsparteien des GATT im 
November 1971 beschlossenen Ausnahmegeneh
migung, obwohl diese Länder in keinem politi
schen, wirtschaftlichen oder geographischen Zu
sammenhang stehen. Eine weitere Form der Prä
ferenzgewährung sind die von den Europäischen 
Gemeinschaften mit einer Reihe von Drittländern 
abgeschlossenen Assoziierungs- und Präferenz
abkommen, die wegen der von den USA behaup
teten GATT-Widrigkeit sehr stark das Verhältnis 
zu den USA belasten.

Während eine Durchbrechung des Meistbegünsti
gungsprinzips lediglich das Verhältnis der Indu-
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Strieländer zu den Entwicklungsländern berührt, 
ist eine erhebliche Änderung in den Internationa
len Wirtschaftsbeziehungen durch die Bildung von 
regionalen Wirtschaftsgemeinschaften einzelner 
Industrieländer eingetreten. Das GATT gestattet 
zwar die Bildung von regionalen Wirtschaftsge
meinschaften, sofern sie bestimmte Voraussetzun
gen erfüllen (Art. XXIV). Durch die Gründung der 
EWG und EFTA hat diese Ausnahmevorschrift je
doch eine Bedeutung erhalten, die ihr vom GATT 
ursprünglich nicht zugedacht war.

Weltweite Zoilsenkungen notwendig

Dieses verwirrende Bild von allgemeinen und Re
gionalpräferenzen durch eine Wiederherstellung 
des Status quo ante aufzulösen, würde nicht den

Wertvolle neue Bücher zu 
wichtigen Wirtschaftsthemen
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102 Seiten, broschiert DM 15,80

Die internationale Buchgeldschöpfung
Die Sonderziehungsrechte im internationalen
Währungsfonds
von Dr. Gert Schlaeger
174 Seiten, broschiert DM 29,-

Der Funktionswandel des Goldes .
Ein Beitrag zur internationalen Währungs
diskussion
von Dr. Hans Kasten
128 Seiten, broschiert DM 24,50

Beiträge zur Aktienanalyse
Herausgegeben von Dr. Georg Siebert 
Mit Beiträgen von Prof. Dr. H. E. Büschgen, 
H.-M. Guhr, Prof. Dr. U. Hielscher, Dr. H.-D. Schulz, 
Dr. G. Siebert
212 Seiten, broschiert DM 39,-

Die Kapitalbeteiligungsgesellschaft
Zielsetzung, rechtlich-organisatorischer Aufbau 
und praktische Durchführung 
von Dr. Friedrich K. Feldbausch 
148 Seiten, broschiert DM 26,-

F R I T Z  K N A P P  V E R L A G
6000 Frankfurt/Main • Neue Mainzer Straße 60

Zielen des GATT nach einer weitgehenden Libera
lisierung des Welthandels entsprechen und poli
tisch nicht durchsetzbar sein. Als Lösung kommt 
deshalb nur eine weltweite Zollsenkung in Be
tracht, um die Unterschiede zwischen den Meist- 
begünstigungs- und Präferenzzollsätzen zu verrin
gern. Derartige Zollverhandlungen, die für Mitte
1973 vorgesehen sind, könnten bei Warenberei
chen mit niedrigen Ausgangszollsätzen bis zu 
einem völligen Zollabbau führen, wodurch die 
Durchbrechung des Meistbegünstigungsprinzips in 
diesen Bereichen aufgehoben würde.

Durch weltweite Zollsenkungen würde zwar der 
handelspolitische Vorsprung der Entwicklungs
länder, der mit dem allgemeinen Präferenzsystem 
beabsichtigt war, eingeebnet. Schwierigkeiten mit 
den Entwicklungsländern, die versuchen könnten, 
den Status quo zu erhalten, sind deshalb nicht aus
geschlossen. Bei der Einführung des allgemeinen 
Präferenzsystems ist jedoch von den Industrie
ländern hinreichend deutlich erklärt worden, daß 
die Gewährung von Zollpräferenzen eine spätere 
Zollsenkung auf der Basis der Meistbegünstigung 
nicht ausschließt. Eine gewisse Kompensations
möglichkeit ergäbe sich durch eine Verbesserung 
des allgemeinen Präferenzsystems in den Sekto
ren, in denen die Zölle bestehenbleiben. Hier
durch könnte gleichzeitig eine Angleichung der 
allgemeinen Präferenzen an die Regionalpräfe
renzen erreicht werden.

Anwendung des GATT auf den Agrarhandel

Immer stärkere Kritik richtet sich auch dagegen, 
daß der Agrarhandel weitgehend von den Ver
pflichtungen des GATT ausgenommen wird. Ob
wohl die Verpflichtungen des GATT für gewerb
liche und Agrarerzeugnisse gelten, wird das GATT 
auf den Agrarhandel nicht in dem gleichen Maße 
angewendet wie auf die gewerblichen Erzeug
nisse. Im Agrarbereich haben sich die Staaten 
zum Teil durch unbefristete Ausnahmegenehmi
gungen von der Einhaltung der Verpflichtungen 
befreit — wie z. B. die USA seit 1955 — oder durch 
neue Schutzmechanismen, die weder in die Kate
gorie der Zölle oder mengenmäßigen Beschrän
kungen eingeordnet werden können noch die Ver
pflichtungen des GATT zum Abbau der mengen
mäßigen Beschränkungen und zur Einhaltung der 
Zollbindungen unterlaufen.

Die Problematik einer stärkeren Anwendung der 
Verpflichtungen des GATT auf den Agrarhandel 
liegt daher darin, daß der freie Preismechanismus 
und der internationale Wettbewerb im Agrarhandel 
in den meisten Staaten durch interventionistische 
Maßnahmen ausgeschaltet ist, um die Agrarstruk
tur zu erhalten und der in der Landwirtschaft täti
gen Bevölkerung ein bestimmtes Einkommens
niveau zu garantieren. Diese Politik wird teilweise
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durch direkte Unterstützungszahlungen an die 
Agrarproduzenten oder durch eine entsprechende 
Preispolitik erzielt. Bei einer Steuerung über den 
Preis, die in der Regel zu höheren Inlandspreisen 
als dem Weltmarktpreis führt, muß das System 
durch variable Einfuhrabgaben geschützt werden. 
Um die durch das hohe Preisniveau induzierte, 
den Selbstversorgungsgrad übersteigende Pro
duktion abzusetzen, bedarf es staatlicher Aus
fuhrsubventionen, wodurch wiederum der Welt
marktpreis beeinflußt wird. Der Abbau der her
kömmlichen Schutzmechanismen — Zölle und 
mengenmäßige Beschränkungen -  bleibt bei dem 
System direkter Unterstützungszahlungen im Prin
zip wirkungslos, weil hierdurch keine Verbesse
rung der internationalen Arbeitsteilung erreicht 
wird. Bei dem zweiten System tragen sie wegen 
des anders strukturierten Agrarschutzes nicht zu 
einer Öffnung der Märkte bei.

Ein Ansatzpunkt für eine stärkere Liberalisierung 
des Agrarhandels liegt daher in der Erfassung 
der aufgewandten nationalen Stützungsbeträge 
einschließlich der Ausfuhrsubventionen. Der erste 
Schritt müßte in einer Konsolidierung dieser Be
träge bestehen, wie sie von der EWG während 
der Kennedy-Runde vorgeschlagen wurde. In 
einem zweiten Schritt müßte dann versucht wer
den, diese Stützungsbeträge in mehreren Etap
pen abzubauen. Diese Maßnahmen müßten von 
einer Verlagerung der Preis- und Einkommens
politik auf die Struktur- und Sozialpolitik beglei
tet sein.

Kontrolle bei der Anwendung der Schutzklauseln

Wegen der Unbestimmtheit der Kriterien zur Ein
führung von Schutzmaßnahmen, mit denen der 
erreichte Liberalisierungsstand wieder einge
schränkt werden kann, wurde die Anwendung der 
Schutzklausel des Art. XIX in den letzten Jahren 
sehr extensiv gehandhabt. Hinzu kommt, daß 
Art. XIX durch bilaterale Exportseibstbeschrän- 
kungsabkommen und Preisklauseln, die weitge
hendere Eingriffsmöglichkeiten als der Art. XIX 
vorsehen, in vielen Fällen ausgeschaltet wurde. 
Durch eine auf ihre Rechtfertigung nicht nachprüf
bare Inanspruchnahme der Schutzklausel des 
Art. XIX wird jedoch letztlich das Prinzip der Re
ziprozität in Frage gestellt.

Um eine objektive Nachprüfung der Rechtferti
gung der Schutzmaßnahmen zu ermöglichen, muß 
die Schutzklausel des Art. XIX objektiviert werden. 
Hierfür bedarf es einer näheren Definition der 
Eingriffskriterien des Art. XIX, wonach eine Be
schränkung der Einfuhr zulässig ist, wenn durch 
eine erhöhte Einfuhr oder durch ihre Bedingungen 
den inländischen Erzeugern gleichartiger oder 
unmittelbar konkurrierender Produkte ein ernst
hafter Schaden zugefügt wird. So könnte z. B. die

Marktstörung als bestimmte prozentuale Verän
derung des Anteils der Einfuhr am Gesamtver
brauch im Verhältnis zur inländischen Produktion 
definiert werden.

Die Modalitäten der Anwendung der Schutzklau
sel sollten ferner dem Ziel des GATT, einer 
schrittweisen Intensivierung der internationalen 
Arbeitsteilung, Rechnung tragen. Hieraus folgt, 
daß die Schutzmaßnahmen nicht zur Erhaltung 
nicht mehr wettbewerbsfähiger Strukturen, son
dern nur zur Erleichterung und Förderung einer 
vorübergehend nicht mehr wettbewerbsfähigen 
Struktur eingesetzt werden dürfen. Die Schutz
maßnahmen, deren Anwendung zeitlich zu be
grenzen wäre, müßten ferner Teil eines struktur
politischen Gesamtprogramms sein, mit dem der 
betroffene Wirtschaftszweig wieder an die inter
nationale Wettbewerbsfähigkeit herangeführt wer
den soll. Entgegen einer immer stärker zuneh
menden Tendenz sollten die Schutzmaßnahmen 
nicht diskriminierend angewendet werden. Das 
Nichtdiskriminierungsprinzip enthält eine Schutz
funktion gegen eine zu extensive Anwendung der 
Schutzklausel. Ferner wird es insbesondere bei 
homogenen Massengütern selten der Fall sein, 
daß die Störung nur auf der Einfuhr eines Landes 
beruht.
Die Anwendung einzelner Schutzmaßnahmen, zu 
denen auch Einfuhrabgaben zählen sollten, müßte 
nach dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit erfol
gen. Hierbei könnte auch daran gedacht werden, 
den Abschluß von Exportselbstbeschränkungsab- 
kommen unter der Kontrolle des GATT zuzulas
sen, wenn die Marktstörung nur auf der Einfuhr 
eines Landes beruht. Um eine Stagnation der Ein
fuhr zu vermeiden und um den geschützten Wirt
schaftszweig schrittweise wieder an den interna
tionalen Wettbewerb heranzuführen, sollte das 
Kontingentsvolumen jährlich nach dem Vorbild 
des Genfer Baumwolltextilabkommens aufgestockt 
werden.

Stärkung des GATT-Sekretariates

Ein Nachteil des GATT besteht darin, daß die 
Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtungen des 
GATT durch die Vertragsparteien erfolgt. Jede 
Vertragspartei, die ihre Interessen durch eine Ver
letzung der Verpflichtungen des GATT beeinträch
tigt glaubt, ist berechtigt, den Sachverhalt den 
Vertragsparteien zu unterbreiten (Art. XXIII). Da 
ein derartiges Verfahren auch den Hinweis auf 
eigene GATT-Verstöße zur Folge haben kann, 
wurde hiervon nicht allzu häufig Gebrauch ge
macht. Eine wesentliche Stärkung des GATT ließe 
sich deshalb dadurch erreichen, wenn auch das 
Sekretariat berechtigt wäre, Verstöße gegen die 
Verpflichtungen des GATT festzustellen und den 
Entscheidungsorganen vorzutragen.

¡M. ' [ \
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